
Beirat für Naturschutz                                                                        Bad Oldesloe, den 17.November 2022 
bei der unteren Naturschutzbehörde 
des Kreises Stormarn 
 

 

An 

claussen-seggelke stadtplaner 

Lippeltstraße 1 

20097 Hamburg 

E-Mail: toeb@claussen-seggelke.de                                                                                                               

 

Betreff: Großhansdorf B 48 und 25. Änderung des F-Plans 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Beirat für Naturschutz hat in seiner Sitzung am 16.11.2022 über den Bebauungsplan Nr. 48 der 
Gemeinde Großhansdorf beraten und gibt dazu folgende Stellungnahme ab: 
 

1. Wir lehnen eine Entlassung aus dem Landschaftsschutz für die beiden denkmalgeschützten 
Bereiche und die geplanten Grünflächen ab. Es dürfen aus unserer Sicht nur die 
Wohnbauflächen entlassen werden.  
Das Gebiet hat einen wertvollen Baumbestand. Dieser ist nicht isoliert von den umgebenden 
Waldflächen zu sehen, sondern es gibt vielfältige ökologische Bezüge dieser Flächen 
untereinander.  Diesen Bezügen muss dadurch Rechnung getragen werden, dass so wenig 
Fläche wie möglich aus dem Landschaftsschutz entlassen wird. Diese Flächen sollten auf 
keinen Fall – auch nicht zu späterer Zeit – bebaut werden können. Sie bilden eine Einheit mit 
den angrenzenden Waldbereichen und Feuchtflächen.  
Bei den denkmalgeschützten Bereichen handelt es sich um Rasenflächen mit altem 
Baumbestand und einem Lindenrondell. Letzteres ist seit langem nicht geschnitten worden, 
so dass die Zweige bis auf den Rasen reichen und eine grüne Insel bilden. Dies sollte im 
jetzigen Zustand erhalten bleiben. 

2. Wir schlagen vor, die Hoflinde im Baufeld Nr. 5 als Naturdenkmal auszuweisen.  
Sie ist von hohem kulturhistorischem Wert, hat ein hohes Alter und eine ausgesprochen 
schön ausgebildete Krone, siehe auch Baumgutachten (S. 8 „Weiter im Südwesten befindet 
sich ein altes landwirtschaftliches Hofgebäude, dessen Ursprünge vermutlich auf das Ende 
des 19. Jahrhundert zurückgehen und welches seither mindestens einmal erweitert wurde. 
Anhand historischen Fotos (Heimatverein Großhansdorf-Schmalenbeck e.V.) ist ferner zu 
vermuten, dass die Linde Nr. 222 als prägender Hofbaum (siehe Abb. 7), bereits zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts schon als großer Baum vorhanden war.“). 

3. Wir bitten zu prüfen, ob auch die Linde Nr. 237 erhalten bleiben kann. Es handelt sich um 
einen Baum, der ein ähnliches Alter wie die Hoflinde aufweist. Durch eine Anpassung des 
Baufeldes könnte dieser Baum möglicherweise erhalten bleiben. 

 
Wir bitten darum, dass wir als der Naturschutzbeirat bei den weiteren Planungsschritten beteiligt 
werden, da es sich hier um einen erheblichen Eingriff in ein Landschaftsschutzgebiet handelt. Da wir 
bei der Entlassung aus dem Landschaftsschutz angehört werden, ist es uns wichtig, rechtzeitig vor 
diesem Schritt in den Planungsprozess eingebunden zu werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
Kreisnaturschutzbeauftragte und Vorsitzende des Naturschutzbeirates 




